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___________________________________________________________________________ 

 

Betreff: 

 

LEADER/CLLD Interessenbekundung 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Schkopau beschließt in seiner Sitzung am 14.12.2021 sich 

der LEADER/CLLD Interessengruppe „Saale-Elster-Geiseltalsee“, bestehend aus den Städten 

Merseburg, Leuna, Mücheln, Braunsbedra und Bad Lauchstädt, anzuschließen.    

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Sachverhalt: 

 

Durch das Land Sachsen Anhalt wurde der Wettbewerbsaufruf für die Förderperiode 2021-

2027 zur Auswahl der LEADER/CLLD – Gebiete gestartet. 

Aufgrund dessen hat sich eine neue Interessengruppe gefunden. Diese besteht bisher aus den 

Städten Merseburg, Leuna, Mücheln, Braunsbedra und Bad Lachstädt. 

 

Die Gemeinde Schkopau und die Stadt Leuna waren in den vergangenen Förderperioden in 

der LAG Montanregion Sachsen-Anhalt Süd vertreten. 

Auch in der neuen Förderperiode muss jede Interessengruppe eine LES (Lokale 

Entwicklungsstrategie) erarbeiten, welche Voraussetzung für die Genehmigung einer LAG 

(Lokale Aktionsgruppe) durch das Land Sachsen Anhalt ist. Dafür wurden Mindestkriterien 

festgelegt.  
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Zwei dieser Kriterien sind: 

 Das Gebiet muss klar definiert, abgegrenzt und homogen sein und darf sich nicht mit 

anderen potentiellen LEADER/CLLD – Gebieten überschneiden. 

 Das Gebiet sollte aus geologischer/geographischer, wirtschaftlicher und sozialer Sicht 

eine in sich geschlossenen Einheit bilden, wobei der Charakter und die Zielsetzung der 

Strategie wesentlich in Betracht gezogen wird. 

 

Durch die Mitarbeit der Stadt Leuna in der neuen Interessengruppe können die genannten 

Mindestanforderungen für die LAG Montanregion Sachsen-Anhalt Süd mit der Gemeinde 

Schkopau bei der Erarbeitung der LES nur sehr schwer erreicht/begründet werden. 

Eine Ablehnung der LES durch das Ministerium für Finanzen ist sehr wahrscheinlich, da die 

Gemeinde Schkopau keine direkte territoriale Verbindung zur LAG Montanregion Sachsen-

Anhalt Süd besitzt. 

 

Um die Genehmigung der LAG Montanregion Sachsen-Anhalt Süd nicht zu behindern und 

von Anfang an in der neuen Interessengruppe mitarbeiten zu können, was letztlich bedeutet, 

an der zu erarbeitenden LES aktiv mitzuarbeiten, um auch unsere Interessen einzubringen, 

sollte sich die Gemeinde Schkopau der neuen Interessengruppe anschließen.  

 

Für die Erstellung der LES reicht das Land Sachsen Anhalt Fördermittel bis zu 50.000 Euro 

(max. 80%) aus. Der Fördermittelantrag muss bis zum 31.12.2021 beim Landkeis Saalekreis 

vorliegen, um den entsprechenden Fördermittelantrag im Ministerium einreichen zu können. 

Aus diesem Grunde kann eine Entscheidung durch den Gemeinderat nicht aufgeschoben 

werden, um sich noch rechtzeitig der neuen Interessengruppe anschließen zu können.  

 

___________________________________________________________________________ 

 

Finanzierung: 

 

Die Ausführung dieses Beschlusses wirkt sich finanziell auf den Haushalt aus:  
ja x   nein  

 

 

Haushaltsjahr:  2022 

 

Betrag in Euro: ca. 2.300 Euro 

 

 

einmalig x  jährlich  

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Anlagenverzeichnis: 

 

Wettbewerbsaufruf        
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